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An alle im Kanton Bern tätigen 
Vermessungsbüros

Bern, 20. September 2005 

Mitteilung 05 / 2005: Verzicht auf periodisches Plotten der Pläne für das Grundbuch

Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir bitten Sie, von der nachstehenden Mitteilung Kenntnis zu nehmen und Ihre Mitarbeitenden 
auf die Neuerung aufmerksam zu machen. 

Im Kanton Bern werden seit dem Jahre 1986 in vollständig numerischen Vermessungen die 
Pläne für das Grundbuch in der Regel als Rahmenpläne im “Raster der swisscom“ erstellt. 
Aus verschiedenen Gründen stellten wir bei der eidgenössischen Vermessungsdirektion das 
Gesuch zukünftig auf das periodische Erstellen analoger Pläne für das Grundbuch zu verzich-
ten. Dieses Anliegen wurde unter Berücksichtigung einiger Punkte gutgeheissen, siehe 
Schreiben vom 28. April 2005 und folgende Ergänzungen: 

 Aus organisatorischen Gründen sollte es im Kanton Bern betreffend der Führung des 
Grundbuches mit dem Verzicht auf die Haltung der Pläne für das Grundbuch keine 
Probleme geben. 

 Der Verzicht aufs periodische Plotten von analogen Plänen für das Grundbuch gilt nur 
für Vermessungswerke im Standard AV93 und Provisorische Numerisierungen ge-
mäss VAV. 

 Für die Verifikation und die Planauflage hat diese Erleichterung keinen Einfluss. Es ist 
nach wie vor notwendig Probeplots (Verifikation) und definitive Pläne für das Grund-
buch (Planauflage) zu erstellen, siehe auch: 
http://www.bve.be.ch/site/vma_hb/bve_vma_hb_hav_einl_all_ih_index/bve_vma_hb_h
av_veri_akt_aktenabgabe.html
Die Auflagepläne sind nach der Genehmigung des Vermessungswerkes bei der Ge-
meinde zu archivieren. 

Die finanziellen Auswirkungen für die Nachführung werden in der Honorarkommission noch 
besprochen. Sobald dazu weitere Informationen vorliegen, werden Sie  separat benachrich-
tigt.

Mit freundlichen Grüssen 

Amt für Geoinformation 

U. Maag, Kantonsgeometer 

Beilage: Schreiben vom 28.4.2005 von der Vermessungsdirektion 


